Signal aus den Gemeinden zur AKK-Umlage-Prognose 2027
 
Antrag von Gemeindegliedern/des Kirchenvorstandes an die Gemeindeversammlung der N.N.-Gemeinde:
 
Vorwort
 
Wir nehmen wahr, dass es aktuell in verschiedenen Gemeinden Gemeindeglieder gibt, die aus Frustration über die Entwicklungen der Gesamtkirche bereits aus der SELK ausgetreten oder nicht mehr bereit sind, ihren Gemeindebeitrag für die AKK zu zahlen oder diesen ausschließlich für innergemeindliche Belange deklarieren – oft verbunden mit Austrittsüberlegungen. Dadurch kommt es jetzt schon in manchen Gemeinden zu einem Rückgang bei den Einnahmen für die Umlage an die AKK. Mit der Reduzierung bzw. Zweckbestimmung von Zahlungen ist bei Gemeindegliedern der Versuch verbunden, ihre Unzufriedenheit auszudrücken und dies auch mitzuteilen, da über alle bisherigen Aktivitäten (seit Jahrzehnten Anträge, seit 2023 Voten und später Petitionen) keine grundlegende Änderung des kirchlichen Weges erfolgt.

Die Gemeinden haben die Verantwortung, der Kirche dieses dringende Problem mitzuteilen: Das solidarische Finanzierungsprinzip ist in Gefahr. Ohne einen deutlichen Kurswechsel werden die Gemeinden nicht in der Lage sein, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, zumal sich Rendanten strafbar machen, wenn sie Beiträge oder Spenden nicht zweckentsprechend einsetzen. Deshalb stellen Gemeinden ihre AKK-Zusage unter einen Vorbehalt: Wenn die Kirchensynode 2027 keinen Veränderungsprozess einleitet, werden die Gemeinden ihre Finanzzusagen nicht mehr einhalten können.

Um einerseits die zugesagte AKK-Umlage im Jahr 2026 vollumfänglich halten zu können und andererseits die sich verstärkende Unzufriedenheit wahrnehmbar in die Kirche hinein zu kommunizieren, soll der folgende Antrag bzw. Beschluss mit nachstehend gelisteten Anliegen dienlich sein: 
1. Er nimmt unser solidarisches Finanzierungsprinzip und den synodalen Prozess ernst. 
2. Er eröffnet ein Gespräch zwischen den Gemeinden und der Gesamtkirche.
3. Er ermöglicht den kirchenleitenden Gremien frühzeitig, das Jahr 2027 auch in finanzieller Hinsicht konstruktiv in den Blick zu nehmen und vermeidet kurzschlüssige Reaktionen, die jede Finanzplanung in erheblich größere Schwierigkeiten bringen könnten.
4. Er ermutigt Gemeindeglieder, statt auszutreten oder ihre Beiträge zu kürzen oder umzuwidmen, noch einmal geduldig zu sein und bis zur Kirchensynode 2027 auf einen Veränderungsprozess zu hoffen. 

WICHTIG: Der gefasste Beschluss soll über die Meldung der Kirchenbezirke zur AKK-Umlage-Prognose 2027 die Synodalkommission für Haushalts- und Finanzfragen (SynKoHaFi) erreichen oder dieser direkt mitgeteilt werden. Ebenso soll der Beschluss dem Präsidium der Kirchensynode und der Kirchenleitung weitergegeben werden.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Antrag
 
Die Gemeindeversammlung möge Folgendes beschließen:
 
Die _______ Gemeinde __________ sagt dem Kirchenbezirk __________________ zur Finanzierung der SELK für das Jahr 2027 einen monatlichen Betrag von ____________ zu.[footnoteRef:1] [1:  Ggf. abzuändern in jährlichen Beitrag. Der Betrag ist während der Gemeindeversammlung zu beraten und zu beschließen.] 

 
Sie stellt diese Zusage für 2027 unter den Vorbehalt, dass 

a) die Einheitskommission einen gerechten und für beide Seiten akzeptablen Weg weist, der für Gemeinden, die die Frauenordination ablehnen, ebenso gangbar ist wie für Gemeinden, die die Ablehnung der Frauenordination ablehnen. Das bedeutet, dass ein Weg gefunden werden muss, der zumindest in einem begrenzten Rahmen die Ordination von Frauen zulässt. 

oder/und dass 

b) die Trennungskommission ein gerechtes und für beide Seiten akzeptables Szenario einer einvernehmlichen Trennung vorlegt (z.B. Organisation als Kirchenbund mit gemeinsamen und getrennten Bereichen, aber vor allem einer Allgemeinen Kirchenkasse).

und die Synode 2027 sich für eine der Möglichkeiten a) oder b) entscheidet und damit einen kirchlichen Veränderungsprozess einleitet.
 
Zeitnah nach der Synode wird eine Gemeindeversammlung stattfinden. Sollte sich die Synode nicht einvernehmlich für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden, wird die Gemeindeversammlung über die weiteren monatlichen Zahlungen für 2027 neu befinden. 
 
Über die finanziellen Zusagen für 2028 entscheidet die Gemeindeversammlung erst nach der Synodaltagung 2027.
 

